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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX 
1986, mit dem das Bundesfinanzgesetz 1986 
geändert wird (Bundesfinanzgesetznovelle 

1986) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesfinanzgesetz 1986, BGB!. Nr. 1, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr.183/ 
1986, 208/1986, 372/1986 und 396/1986, wird wie 
folgt geändert: 

- Artikel 'I 

1. Dem Abs. 2 des Art. I ist nachstehender Abs. 3 
anzufügen: -

,,(3) Der Bundesminister für Finanzen ist 
ermächtigt, einen gegenüber Art. lAbs. 1 sich erge­
benden höheren Gesamtgebarungsabgang bis zu 
einem Betrag von 3 400 Millionen Schilling durch 
Einnahmen aus Kreditoperation~n gemäß Art. VIII 
zu bedecken." 

2. Art. V Abs. 1 Z 7 hat zu lauten: 
"bei den Ausgabenansätzen 1115525, 
1115526 urid 1/15528 für arbeitsmarktpoliti­
sche Maßnahmen gemäß § 39 a Arbeitsmarkt­
förderungsgesetz, BG:81. Nr.3111969, idF 
BGBI. Nr. 638/1982 und BGB!. Nr.54/1985 
bis zu einem Betrag von insgesamt 500 Millio­
nen Schilling zu geben, wenn die Bedeckung 
durch Mehreinnahmen oder Ausgabenrück­
stellungen sichergestellt werden kann;" 

3. Art. V Abs. 2 Z 1 hat zu lauten: 
"den Ausgabenansatz1/50108 bis zum 
Gesamtbetrag von 305 Millionen Schilling, 
und zwar 300 Millionen Schilling, wenn die 
Oesterreichische Nationalbank von der im §2 

Abs. 2 des ScheidemünzeQgesetzes 1963, 
BGBI. Nr. 178,enthalten.en Bestimmung über 
die Rücklieferung von Scheidemünzen an d~n 
Bund Gebrauch macht, und 5 Millionen Schil­
ling, wenn die Oesterreichische Nationalbank 
gemäß § 4 Abs. 1 des Scheidemünzengesetzes 
umlaufunfähige Scheidemünzen zum Um­
tausch vorlegt und die Bedeckung durch Aus­
gabenrückstellungen oder durch Mehreinnah­
men sichergestellt werden kann;" 

4. Art. VIII Abs. 2 Z 2 lit. b hat nach dem ersten 

Satz zu lauten: 
"Aufnahmen auf Grund dieser Ermächtigung 
können auch für Konversionen von Verpflich­
tungen des Bundes aus Finanzschulden in den 
Folgejahren durchgeführt werden. Bei 
Finanzschulden in ausländischer Währung 
muß zum Zeitpunkt der Aufnahme die Höhe 
der zu konvertierenden Schuldverpflichtung 
zum jeweiligen Kurs auf dem für die entspre­
chende Kreditoperation maßgeblichen Devi­
senmarkt der Höhe der neuen Schuldauf­
nahme entsprechen. Die Bestimmungen dieses 
Absatzes finden auch Anwendung, wenn in 
der Person des Gläubigers ein Wechsel ein­
tritt. " 

5. im Art. X Abs. 1 Z 3 ist nach 1120506 ein Bei­
strich zu setzen und ,,1/60136" einzufügen. 

6. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) wird nach 
dem Ansatz 2/52674 der Ansatz 2/52675/43 
"Konzessionsabgabe" eingefügt. 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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2 1081 der Beilagen 

Erläuterungen 
I. Allgemeiner Teil 

Gemäß Art. 6 Punkt VIII des Verwaltungsentla­
stungsgesetzes 1925, BGBI. Nr. 277 (in der Folge 
abgekürzt: "VEG"), und § 14 Abs. 1 der Bundes­
haushaltsverordnung 1926, BGBI. Nr. 118 (in d'er 
Folge abgekürzt: "BHV"), ist das Bundesfinanzge~ 
setz (in der Folge: "BFG") die Grundlage für die 
Führung des Bundeshaushaltes. Gemäß Art. 6 
Punkt IX VEG und § 15 Abs. 1 BHV bezieht sich 
die gesetzliche Genehmigung durch das BFG auf 
jeden im Bundesvoranschlag (in der Folge abge­
kürzt: "BV A") unter einem eigenen Ansatz ausge­
wiesenen Betrag. Der BV A ist eine Anlage zum 
jeweiligen BFG und bildet einen normativen 
Bestandteil des BFG. Soweit während eines Finanz­
jahres sich die Notwendigkeit für zusätzliche Kre­
ditoperationen, für die Erweiterung von Ansatz­
überschreitungen und für die Eröffnung neuer 
Ansätze ergibt, ist eine dementsprechende Veran­
lassung im Wege einer Bundesfinanzgesetznovelle 
notwendig. Im übrigen wird auf Erläuterungen zu 
den einzelnen Bestimmungen hingewiesen. 

Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fallen 
unter den Begriff "Bewilligung des Bundesvoran­
schlages" gemäß Art. 42 Abs. 5 des Bundes-V erfas­
sungsgesetzes. Somit hat die Mitwirkung des Bun­
desrates im Gesetzgebungsverfahren zu unterblei­
ben. 

IL Besonderer Teil 

Zu Art, I Zl: 

Das 2. Budgetüberschreitungsgesetz 1986 trifft 
Vorsorge für den Vollzug weiterer unvorhersehba­
rer und unbedingt notwendiger Mehrausgaben. Die 
gegenüber der seinerzeitigen Annahme niedrigere 
Inflationsrate bewirkt ein Zurückbleiben der Ein­
nahmen aus der Umsatzsteuer um etwa 3000 Mil­
lionen Schilling. Mindereinnahmen werden auch 
bei anderen Steuern' (Einkommensteuer, Gewerbe­
steuer), bei Zöllen und Gebühren anfallen. Die 
Mehrausgaben und Mindereinnahmen können nur 
zum Teil durch Mehreinnahmen und Ausgabener-. 
sparungen in anderen Bereichen ausgeglichen wer­
den, weshalb Kreditoperationen übet den nach dem 
BFG vorgesehenen Rahmen hinaus erforderlich 
sind. 

Zu Art. I Z 2: 

Für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen von 
besonderer volkswirtschaftlicher Bedeutung muß 
entsprechend dem unter Umständen für 1986 noch 
erforderlichen Bedarf die Ermächtigung zur 

Genehmigung von Ansatzüberschreitungen erwei­
tert werden. 

ZuArt.IZ3: 

Sammeln sich in den Kassen der Oesterreichi­
schen Nationalbank von einer Münzsorte Bestände 
an, deren Gesamtbetrag während eines Zeitraumes 
von sechs Monaten ununterbrochen über 15 vH des 
Umlaufs dieser Münzsorte liegt, so ist die Oester­
reichische Nationalbank berechtigt, den 15 vH am 
Schluß des letzten Monats übersteigenden Betrag 
in Münzen der betreffenden Münzsorte dem Bund 
in Rechnung zu stellen und in gesonderte Verwah­
rung zu nehmen oder dem Bund zurückzustellen. 

Diese Bestimmungen gelten für Silbermünzen zu 
25, SO, 100 und 500 S mit der Maßgabe, daß an 
Stelle des Satzes von 15 vH der Satz 5 vH tritt. 

Da das Interesse an Silbergedenkmünzen gesun­
ken ist, kommt es zu einem erhöhten Rückfluß von 
500-S-Münzen früherer Ausgaben. 

Um der gesetzlichen Verpflichtung zur Rück­
nahme der zurückgestellten Münzen in jedem Fall 
entsprechen zu können, muß die gegenständliche_ 
Überschreitungsermächtigung angehoben werden. 

Zu Art. I Z 4: 

Die Bedingungen für Finanzschulden beinhalten 
teilweise ein vorzeitiges Kündigungsrecht des 
Schuldne!rs. Zeigt sich der langfristige Kredit- und 
Kapitalmarkt in guter Verfassung - eine Erhö­
hung der Marktzinsen ist zum Zeitpunkt der pro­
spektiven vorzeitigen bzw. ordnungsgemäßen Kün~ 
digung zu erwarten -, kann die Aufnahme zur 
Konversion, unabhängig vom Jahr der Tilgung, 
durchgeführt werden. Das Zinsersparnis aus diesem 
Titel wäre in diesem Falle beachtenswert. 

Zu Art. I Z 5: 

Um eine planmäßige und kontinuierliche Besor­
gung der Aufgaben der mit Bundsgesetz vom 3. Juli 
1986, BGBI. Nr. 372, beim Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft neu eingerichteten 
Wein-Kommission zu ermöglichen, wird die Rück­
lagenfähigkeit der für diese Zwecke bereitgestellten 
Förderungsausgaben geschaffen. 

Zu Art. I Z 6: 

Die Neuordnung des Lotto- und- Totospieles 
bedingt die Eröffnung eines neuen Ansatzes. 

Zu Art. 11: 

Dieser Artikel enthält die Vollziehungsklausel. 
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